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Exekutive Sache der Regierungsorgane, Sache des Parlaments aber die Legis¬
lative ist, davon ahnte man nichts, sondern mengte sich lustig in alles und jedes
ein, ohne irgend etwas zu verstehen und ohne je etwas zu Ende zu bringen.
Ein ungefähres Bild von diesen sogenannten Parlamentsverhandlungen kann
man sich machen, wenn man erfährt, daß jedermann jederzeit das Recht hatte,
beliebig lange und oft über jedes beliebige Thema zu sprechen. Daß bei dieser
Arbeitsmethode auch nicht das kleinste Resultat erzielt, die vorhandenen Übel¬
stände auch nicht im geringsten gebessert wurden, liegt auf der Hand. Eins
aber hatten alle begriffen, daß von nun an jeder Abgeordnete mit an der
Regierungskrippe sitzen müsse und ein Anrecht auf die fettesten Bissen habe.
Einer der ersten Beschlüsse war die Gründung einer Nationalbank. Geld war
zwar nicht vorhanden, aber um die Mittel zur Beschaffungder nötigen Summen
war man nicht verlegen. Jedermann, der im Rufe stand, Geld zu haben und
ein Reaktionär, d. h. Anhänger des Schahs, zu sein, wurde unter Drohungen
gezwungen, größere Summen für die Nationalbank zu zeichnen. Auf diese
Weise erpreßte man eine Million. Dann war plötzlich nicht mehr die Rede von
der Nationalbank und auch über den Verbleib des Geldes hm man nie wieder
einen Ton gehört. Das Schlimmste aber war, daß mit Einführung der Presse¬
freiheit eine Presse in die Höhe schoß, die in Beschimpfung und Verleumdung
alles Bestehenden jeden Rekord brach.

Für das Erbrecht des Reiches
von Justizrat Bcrmberger-Aschersleben

7. Die Statistik von 59 U")

as größte Verdienst um die Sache der Erbrechtsreform hat sich
innerhalb der preußischen Regierung der damalige Finanz¬
minister Freiherr v, Rheinbaben erworben. Seinen amtlichen
und außeramtlichen Bemühungen ist es in erster Linie zuzuschreiben,
daß die Gesetzesvorlage der verbündeten Regierungen vom

3. November 1908 zustande kam. Dem jetzigen Finanzminister haben wir
die erste statistischeErhebung für die Zwecke der Erbrechtsresorm zu verdanken.
Herr Dr. Lentze hat auf meine Bitte durch Erlaß vom 20. Februar 1911
angeordnet, es solle für den Umfang des preußischen Staates festgestellt
werden, welche Beträge im Rechnungsjahr 1908 auf Grund letztwilliger Ver-

") Vgl. die Aufsätze in den Grenzboten 1910, Nr. 41 bis 44, 1911, Nr. ö und 24.
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fügung und auf Grund gesetzlicher Erbfolge den Seitenverwandten außer den
Geschwistern zugefallen sind. Das Ergebnis findet sich in der folgenden, von
dem Herrn Minister mir gütigst mitgeteilten Nachweisung.

Nachweisung
des Reinerwerbes von Todeswegen der nachbezeichneten Erwcrberllassen im Rechnungsjahre 1908
sowie des Steueraufkommens hieraus, getrennt nach dem Erwerbe auf Grund letztwilliger

Verfügung und auf Grund gesetzlicher Erbfolge.
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Wenn nach Nr. 2 der Nachweisung an die dort angegebenen Erwerber¬
klassen 72^2 Mill. im Wege letztwilliger Verfügung und nur -< Vz Mill. im
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Wege gesetzlicher Erbfolge sich vererbt haben, so erklärt sich dies aus dem Um¬
stände, daß hier nicht allein Verwandte gezählt sind, sondern auch Nicht¬
verwandte, die überhaupt nur auf Grund testamentarischer Einsetzung erben,
also nur in Spalte 5 erscheinen können. Im übrigen soll unumwunden zu¬
gestanden werden, daß diese Statistik die hohen Erwartungen nicht rechtfertigt,
die ich an den finanziellen Erfolg der Reform auf Grund von Schätzungen
geknüpft habe. Allerdings ist ihr Ergebnis höchst überraschend für den prak¬
tischen Juristen wie für den Steuerbeamten, sie umfaßt nur ein Jahr, eine
Nachprüfung hat noch nicht stattgefunden, sie erstreckt sich nur auf die ver¬
steuerten Erbmassen, nicht auf die beträchtlichen steuerfreien Beträge und selbst¬
verständlich auch nicht auf die beträchtlichen bei der Versteuerung verschwiegenen
Beträge. Nichtsdestoweniger muß man die Erhebung, deren Zuverlässigkeit
unbedenklich ist, die auch keine allgemeine Fehlerquelle erkennen läßt, von jetzt
ab einer Ertragsberechnung des Reichserbrechts zugrunde legen. Danach sind
1908 in Preußen 22^ Mill., also im Deutschen Reiche 37 ^ Mill. Mark den¬
jenigen Verwandten testamentslos zugefallen, die nach meinen Vorschlägen als
Erben ausscheiden und durch die Reichskasse ersetzt werden. Die Summe um¬
faßt aber, wie schon bemerkt, nur die der Erbschaftssteuer unterliegenden Werte.
Das gesamte, an diese Verwandten ohne Testament vererbte Vermögen beläuft
sich nach der amMcheu Begründung zum Entwurf des Neichsgesetzes über das
Erbrecht des Staates vom 3. November 1908 S. 27 bei Berücksichtigung des
Gesamtergebnisses der Erbschaftssteuer auf mehr als den doppelten Betrag, also
auf mehr als 76 Mill. Mark. Die amtlichen Materialien ihrerseits gehen bei
ihrer Feststellung, daß im DeutschenReich jährlich 5700 Mill. überhaupt vererbt
werden, von den Ergebnissen der Vermögens- oder Ergänzungssteuer aus. Nun
wissen wir aber, und nicht nur aus den vielbesprochenen Untersuchungen
Delbrücks in den Preuß. Jahrbüchern von 1909, daß zahllose Steuerpflichtige
vorziehen, die Steuer nur von einein Teile ihres Vermögens zu entrichten, —-
wie ja auch nur ein Teil der Einkommensteuer und nur ein Teil der Erbschafts¬
steuer tatsächlich zur Hebung gelangt. Diesen: unerlaubten Zustande wird die
bevorstehende Änderung der preußischen Steuergesetze ein Ende inachen. Sie
wird mit Einführung der Selbsteinschätzung bei der Vermögenssteuer vermutlich
dieselbe heilsame Wirkung für die Staatskasse erzielen, wie wir es vor zwanzig
Jahren mit der Einführung der Steuererklärung bei der Einkommensteuer erlebt
haben. Damals betrug das Erhebungssoll für das Rechnungsjahr 1891/92
80 Mill. Mark, — für 1392/93 dagegen nach Durchführung der Selbst¬
einschätzung 125 Mill. Mark, also über 50 Prozent mehrl Hieraus schon läßt
sich der Schluß ziehen, daß auch die jetzige Veranlagung zur Vermögenssteuer
ohne Vermögensanzeige mn große Beträge hinter den tatsächlichenVerhältnissen
zurückbleibt. Legt man auch hier den Maßstab eines Unterschiedesvon 50 Prozent
an, so bleibt die erwähnte amtliche Berechnung, die sich auf die Vermögens¬
steuer stützt, um 50 Prozent hinter dein wirklichen Bestände der Vermögen in
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Preußen zurück. Daraus folgt, daß auch der Ertrag des Reichserbrechts etwa
um die Hälfte höher zu veranschlagen ist, als sich aus jener Berechnung ergibt,
also nicht nur auf 75, sondern auf 112^ Mill. Mark jährlich.

Man kommt also auch auf Grund der preußischen Statistik von 1911 zu
einem höchst erfreulichen Ergebnis in bezug auf die mutmaßlichen Einkünfte aus
dem Erbrecht des Reiches. Gewiß kann dagegen eingewendet werden, daß
wiederum Schätzungen angestellt sind, die keine unbedingte Sicherheit gewähren,
daß der Ertrag durch eine Vermehrung testamentarischer Verordnungen sich
immerhin noch etwas verringern könne, daß nur Durchschnittsberechnungenvor¬
liegen, die keine bestimmten Schlüsse für ein einzelnes Rechnungsjahr zulassen.
Derartige Bedenken lassen sich in der Tat nicht widerlegen. Man kann aber,
wie die Erfahrungen auf dem Gebiete der Steuergesetzgebung gerade in den
letzten zehn Jahren gezeigt haben, das Ergebnis einer Reform überhaupt nicht
mit Sicherheit im voraus bestimmen, so wenig wie man bei der sorgfältigsten
Ertragsberechnung die Einkünfte aus einem geschäftlichen Unternehmen, das erst
begründet werden soll, zuverlässig im voraus feststellen kann. Für die hier
empfohlene Maßregel erscheint es auch nicht notwendig, einen bestimmten Vor¬
anschlag aufzustellen, wenn man die Einkünfte aus dem Reichserbrecht, wie
Prof. Dr. Conrad in Halle und ich stets befürwortet haben, nicht zur Deckung
von laufenden Ausgaben verwendet, sondern zur Erhöhung des Stammvermögens
des Reiches, zur Verstärkung des unzulänglichen Neichsschatzes und zur be¬
schleunigten Tilgung der wachsenden Schuld. Dann brauchen bestimmte Zahlen
in den Etat nicht eingestellt zu werden. Die Überschüsse mögen sich so hoch
belaufen, wie sie wollen. — So beschließe man, was recht erscheint, und warte
das Ergebnis ab. „Hier hilft nun weiter kein Bemühn, sind's Rosen, — nun,
sie werden blühn." Optimisten und Pessimisten aber werden einig sein in dem
Wunsche, daß die Reform auf das schleunigstezur Ausführung komme, weil
jeder verlorene Tag mit rechtloser Bereicherung lachender Erben dem Reiche
Mittel entzieht, deren es eben jetzt für Kriegs- und Friedenszwecke dringend
bedarf.
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